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an das Hochspannungsverteilernetz
(Fassung von September 2025)
_____________________________________________________

	Referenznummer des Vertrags
	     

	
	

	Zwischen
	     

	EAN-Code Kopfstation
	     

	Gesellschaftssitz
	     

	Unternehmensnummer/RJP
	     

	Mehrwertsteuer-Nummer
	BE      

	Vertreten durch
	     

	NACE-Code
	     



im Folgenden „der Verteilernetznutzer“ oder "VNN" genannt

einerseits

	und
	ORES ASSETS

	EAN-GLN-Code
	5414490000504_E

	Gesellschaftssitz
	Avenue Jean Mermoz, 14 – 6041 GOSSELIES

	Unternehmensnummer
	0543696579

	RJP
	Gosselies

	Mehrwertsteuer-Nummer
	BE 543 696 579

	Verteten durch
	Herrn Benno DUNKMANN (Leiter des Dienstes Kundenarbeiten Region Wallonie Ost) und Herrn Alex Schöpges (Verantwortlicher Facheinheit Netzbetrieb Region Wallonie Ost) 




im Folgenden „der Verteilernetzbetreiber (kurz VNB)“ genannt

andererseits

wobei beide im Folgenden auch unterschiedslos einzeln „der Vertragspartner“ und gemeinsam „die Vertragspartner“ genannt werden.
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In Anbetracht dessen,

1) dass der Verteilernetzbetreiber Betreiber und/oder Eigentümer des Verteilernetzes bis zu einer Spannung von 16 kV ist;

2) dass der Verteilernetzbetreiber von der Wallonischen Regierung zum Betreiber des Verteilernetzes auf seinem geografischen Tätigkeitsgebiet benannt wurde;

wird Folgendes vereinbart :


Artikel 1: Vertragsgegenstand

Vorliegender Vertrag ist ein Anhang zur Regelung über den Anschluss an das Stromverteilernetz für die VNN der Segmente Trans-NS, Trans-MS und MS.

In dieser Anschlussregelung werden die Beziehungen zwischen dem Verteilernetzbetreiber (im Folgenden kurz VNB genannt) und dem Verteilernetznutzer (im Folgenden kurz VNN genannt), die laut den Bestimmungen der Technischen Regelung für den Betrieb der Stromverteilernetze (im Folgenden „TR Strom“ genannt) vorgesehen sind, sowie ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten in folgenden Bereichen festgelegt und geregelt:

· der Hochspannungsanschluss (HS-Anschluss) (1kV<Un15.4kV) der HS-Stromabnehmer / HS‑Netznutzer nach einem der beiden folgenden Verfahren:
· der Anschluss an den Mittelspannungstransformator (kurz „Trans-MS-Anschluss“ genannt);
· der Mittelspannungsnetzanschluss (im Folgenden „MS-Anschluss“ genannt).
· der Anschluss an den Niederspannungstransformator (kurz „Trans-NS-Anschluss“ genannt) (Un<1kV)).
· der Anschluss von (ökologischen oder sonstigen) dezentralen Stromerzeugungseinheiten von VNN mit HS-Anschluss und Trans-NS-Anschluss.

Im vorliegenden Anschlussvertrag werden die besonderen Bedingungen und Modalitäten der gegenseitigen Rechte und Pflichten des VNB und des VNN festgelegt. Der Vertrag gilt für die MS-Anschlüsse.

Die Anschlussregelung, der Inhalt des vorliegenden Vertrags sowie die Anhänge, die zu diesem gehören, bilden ein umfassendes Regelwerk. Der VNN bestätigt ausdrücklich, dass er die Anschlussregelung, den Anschlussvertrag und die Anhänge zur Kenntnis genommen hat.

Jede neue Bestimmung, die nach Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags in das Dekret oder die Technische Regelung aufgenommen wird, findet ab ihrem Inkrafttreten Anwendung auf den laufenden Vertrag.

[bookmark: _Hlk211849634]Der VNN und der VNB bestätigen, dass die Anschlussregelung voll und ganz der Technischen Regelung für den Betrieb der Stromverteilernetze sowie den Zugriff auf diese in der Wallonischen Region unterliegt, die per Erlass der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2021, veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 15. Juli 2021 (im Folgenden „die TR Strom“ genannt), verabschiedet wurde, insbesondere den allgemeinen Bestimmungen (Titel I), dem Anschlusskodex (Titel III) der TR Strom sowie allen eventuellen künftigen Abänderungen dieser Regelung.

Der VNN muss die in den Vorschriften C2/112 „Technische Vorschriften für Hochspannungsstationen (< = 15 kV)“ mit HS-Anschluss festgelegten Bestimmungen einhalten sowie die Zusatzvorschrift ST9, C1/107 „Allgemeine technische Vorschriften bezüglich des Anschlusses eines VNN“ mit Trans‑NS‑Anschluss, C10/11 „Spezifische technische Vorschriften für den Anschluss von dezentralen Erzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Verteilernetz“ und die von Synergrid festgelegten C10/17 Power-Quality-Vorschriften für die an ein Hochspannungsverteilernetz angeschlossenen Netznutzer, die unter anderem dem VNB als Referenz dienen.

[bookmark: _Toc430430513][bookmark: _Toc465762203][bookmark: _Toc475435447][bookmark: _Toc478286119][bookmark: _Toc422651541][bookmark: _Toc422651755][bookmark: _Toc423322193][bookmark: _Toc425219575][bookmark: _Toc425220444]Die vorliegende Vereinbarung ersetzt alle vorherigen Verträge und Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf den Anschluss an das Verteilernetz des VNB.


Artikel 2: Kenndaten des Anschlusses

2.1	Die Kenndaten bezüglich des vorliegenden Vertrags werden in den Anhängen umfassend beschrieben.
Alle beiliegenden Anhänge sind fester Bestandteil dieses Vertrags.

Liste der Anhänge:

	
	Ausführungsmodalitäten und -fristen für den Anschluss
	Anhang 1

	
	Kennzeichnung des Anschlusses
	Anhang 2

	
	Beschreibung des Anschlusses
	Anhang 3

	
	Spezifische Vorschriften des VNB
	Anhang 4

	
	Bestimmungen über den Zugang von Personen zu den Anschlusseinrichtungen
	Anhang 5

	
	Auf dem Gelände des VNN geltende spezifische Zugangs- und Sicherheitsprozeduren
	Anhang 6

	
	Verschiedene Bestimmungen
	Anhang 7

	
	Kontaktpersonen
	Anhang 8




2.2.	Es wird davon ausgegangen, dass die vom VNN im Zusammenhang mit seinem Anschlussantrag erteilten Angaben und Gewährleistungen gleichzeitig auch für den vorliegenden Vertrag erteilt wurden und fester Bestandteil seiner vertraglichen Verpflichtungen sind.




Artikel 3: Vertragsdauer / Vertragsende


Vorliegender Vertrag tritt am Datum seiner Unterzeichnung in Kraft und wird für eine unbestimmte Zeit geschlossen, sofern er nicht von einem der Vertragspartner gemäß den entsprechenden Bestimmungen der Anschlussregelung gekündigt wird.

Das Datum neben der Unterschrift jenes Vertragspartners, der vorliegenden Vertrag als Letzter unterzeichnet hat, gilt als Tag des Vertragsabschlusses. 

Die Vertragspartner erklären sich mit den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags sowie der Anschlussregelung unwiderruflich einverstanden, die auf der Website des VNB eingesehen werden kann und deren Kenntnisnahme sie hiermit bestätigen. Der VNN kann allerdings auf ausdrücklichen Wunsch eine Druckfassung der Anschlussregelung erhalten.



Vorliegender Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt. Jeder der beiden Vertragspartner bestätigt, eine Ausfertigung erhalten zu haben.








      (Ort), den 8. Oktober 2025 (Datum)



Für den Verteilernetzbetreiber	Für den Verteilnerznutzer

	Datum und Unterschrift	Datum und Unterschrift






	
Anhang 1
	Ausführungsmodalitäten und -fristen für den Anschluss




Die Ausführungsmodalitäten und -fristen für einen Anschluss oder die Anpassung eines bestehenden Anschlusses werden dem Verteilernetznutzer im Rahmen des Angebots mitgeteilt, das ihm im Anhang an vorliegenden Vertrag zugestellt wird. Für die Ausführung der Anschlussarbeiten hat sich der VNB an die Modalitäten des vom VNN angenommenen Angebots zu halten.


	
Anhang 2
	Kennzeichnung des Anschlusses




	Name des VNN
	     

	Anschrift der Anschlussstelle  
	     




	Station des VNB

	Bezeichnung der Station
	      

	Konfiguration der Station
	SMART oder STANDARD (*)

	Nummer der Station
	      

	Mehrfachnutzer-Station (*)
	Ja/nein (*)


(*) Anm.: siehe technische Vorschriften von Synergrid C2/112 (3.4)
(*) Unzutreffendes bitte streichen.


	Hauptanschluss

	Anschlussart
	MS

	Anschlussart für Energieabnahme
	ILM 

	Nennspannung
	      kV

	Künftige vereinheitlichte Spannung *
	10/15 kV

	Versorgungsquelle
	     




	[bookmark: _Hlk74576445]* Spannungsebene – Spezifisch für die Station Quevaucamps (*)

	Im Rahmen eines optimalen Verteilernetzbetriebs wird die Spannungsebene von 13 kV mit der Zeit durch die vereinheitlichte Spannungsebene von 15 kV ersetzt. Der VNB wird folglich bis 2032 bedeutende und dauerhafte Änderungen an der Netzspannung der Station Quevaucamps vornehmen müssen, an der die Anlagen des VNN angeschlossen sind.
Der VNB verpflichtet sich, den VNN 12 Monate vor der Änderung der Spannungsebene zu informieren. In diesem Fall obliegt es dem VNN, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, damit die Ausrüstung seiner Station den Umstieg auf die neue Spannung ermöglicht. Sämtliche Kosten in Verbindung mit diesen Anpassungen sind zulasten des VNN.


(*) Bitte streichen, falls andere Station als Quevaucamps.


	[bookmark: _Hlk124860183][bookmark: _Hlk124859261]Spannungsebene (*)

	Im Rahmen eines optimalen Verteilernetzbetriebs wird die Spannungsebene von 6 kV mit der Zeit durch die vereinheitlichte Spannungsebene von 10/15 kV ersetzt. Der VNB wird folglich bedeutende und dauerhafte Änderungen an der Netzspannung der Station vornehmen müssen, an der die Anlagen des VNN angeschlossen sind.
Der VNB verpflichtet sich, den VNN 12 Monate vor der Änderung der Spannungsebene zu informieren. In diesem Fall obliegt es dem VNN, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, damit die Ausrüstung seiner Station den Umstieg auf die neue Spannung ermöglicht. Sämtliche Kosten in Verbindung mit diesen Anpassungen sind zulasten des VNN.


(*) Bitte streichen, falls die Spannung unterschiedlich von 6 kV ist


	Anschlussleistung

	Energieabnahme
	      kVA

	Energieeinspeisung
	      kVA

	Reiner Erzeuger (*)
	ja/nein


(*) Kunde, der für den Betrieb seiner Stromerzeugungsanlage Energie entnehmen darf


	Einstellwerte entsprechend der Anschlussleistung

	Art des Begrenzers
	Einstellwert

	Schutzschalter 230 V 
	        A 

	Schutzschalter 400 V 
	        A 

	Sicherungen 230 V 
	        A

	Sicherungen 400 V 
	        A

	Hochspannungsschutzschalter
	        A



Bemerkung:
Für die Sicherungen verwenden Sie bitte das Kaliber unter dem angegebenen Einstellwert!

NB:
Die Schutzwerte des Transformators sowie die Verzögerungszeiten der Schutzrelais müssen der technischen Vorschrift Synergrid C2/112 entsprechen.


	Signale der zentralen Fernsteuerung (ZFS)

	
Die Einrichtung des Netznutzers darf auf keinen Fall negative Auswirkungen auf die Signale der zentralen Fernsteuerung auf dem Netz haben. Alle diese Parameter werden vor und nach der Inbetriebnahme der dezentralen Stromerzeugungsanlage entsprechend gemessen. Stellt sich bei der Messung nach der Inbetriebnahme heraus, dass die oben genannten Vorschriften nicht erfüllt sind, so hat der Netznutzer die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit sie gemäß den Vorschriften C10/17 von Synergrid über die Signale der zentralen Fernsteuerung erfüllt werden.
Im Anhang befindet sich ein Bericht über den Signalanteil, der am       (Datum) auf dem      -Netz, das von dem Umspannwerk von       versorgt wird, gemessen wurde. Diese Messwerte gelten als Grundlage für spätere Messungen. (*)



(*) Dies betrifft die Stromerzeugungen; bitte streichen, falls kein Bericht beiliegt!


	Messeinrichtungen (Energieabnahme und -einspeisung)

	Anbringungsstelle der Messeinrichtungen
	Kundenstation

	Durchführung der Zählung im 
	HS- oder NS-Bereich (Ausgangsklemmen des Transformators) (*)

	Art
	AMR

	Messspannung
	     V (Spannung nach dem Messwandler falls HS-Zählung oder aber Niederspannung an Sekundärseite des Trafos falls Zählung an NS-Seite)

	Impulsbereitstellung
	ja / nein (*)
Die Impulsbereitstellung erfolgt nicht automatisch und wird zu rein informativen Zwecken durchgeführt. Für die Nichtverfügbarkeit oder Richtigkeit der übermittelten Information, aus welchem Grund auch immer, kann der VNB keine Haftung übernehmen.
(*) Diese Klausel bitte streichen, falls es keine Impulsbereitstellung gibt.

	Zweirichtungszählung
	ja / nein (*)


(*) Unzutreffendes bitte streichen!


 	Bitte den zweckmäßigen Rahmen unter den drei folgenden Konfigurationen wählen und die nicht zutreffenden Rahmen löschen!
1. Falls der Zähler vor dem Transformator ein HS-Zähler ist (die Zähleinrichtung entspricht der Technischen Regelung für die Stromverteilung bei einer vertraglich festgelegten Leistung von ≥ 250 kVA):

	Korrekturfaktoren für die Messungen der MS-Zählung

	Nicht zutreffend




1. Falls der Zähler hinter dem Transformator ein NS-Zähler ist (die Zähleinrichtung entspricht der Technischen Regelung für die Stromverteilung bei einer vertraglich festgelegten Leistung von < 250 kVA):

	Korrekturfaktoren für die Messungen der MS-Zählung

	Erhöhung der Stromabnahme um einen Pauschalsatz von 4% des aktiven und reaktiven Verbrauchsanteils, damit die Verluste des HS/NS-Transformators berücksichtigt werden, falls die Zählung an der NS-Seite desselben Transformators erfolgt.
Diese prozentuale Erhöhung kann wie folgt reduziert werden:
1. um 1 %, falls der VNN nachweisen kann, dass er einen oder mehrere Transformatoren mit geringen Verlusten besitzt. In diesem Fall hat der VNN eine entsprechende Bescheinigung des Herstellers vorzulegen; 
1. um 1 %, falls die Nutzungsdauer des/der Trafos mehr als 3.000 Stunden beträgt. In diesem Fall erfolgt die Berichtigung nicht rückwirkend, sondern sie wird zu Beginn des Kalenderjahres nach Vorlage des Ausrechnungsnachweises wirksam. Diese Ausrechnung hat der VNN zu übermitteln.

	In Anwendung der TR für den Betrieb der Stromverteilernetze wird die Messeinrichtung in unmittelbarer Nähe der Zugriffstelle angebracht, d. h. an der Primärseite des HS-Transformators.
Für einen Hochspannungsanschluss mit einer Leistung unter 250 kVA kann der Verteilernetzbetreiber aus wirtschaftlichen Gründen beschließen, die Messeinrichtungen an der NS-Seite des Leistungstransformators zu installieren. In diesem Fall wird die Messeinrichtung im Hinblick auf jede spätere Erhöhung der Anschlussleistung auf 250 kVA oder mehr vom VNN auf eigene Kosten auf die Primärseite des Transformators verlegt.




1. Falls der Zähler hinter dem Transformator ein NS-Zähler ist, jedoch die vertraglich festgelegte Leistung ≥ 250 kVA (die Konfiguration entspricht nicht der Technischen Regelung für die Stromverteilung und kann aus historischen Gründen bei einer Vertragserneuerung auftreten):
	Korrekturfaktoren für die Messungen der MS-Zählung

	Erhöhung der Stromabnahme um einen Pauschalsatz von 4 % des Wirk- und Blindstrom-Verbrauchsanteils, damit die Verluste des HS/NS-Transformators berücksichtigt werden, falls die Zählung an der NS-Seite desselben Transformators erfolgt.
Diese prozentuale Erhöhung kann wie folgt reduziert werden:
1. um 1 %, falls der VNN nachweisen kann, dass er einen oder mehrere Transformatoren mit geringen Verlusten besitzt. In diesem Fall hat der VNN eine entsprechende Bescheinigung des Herstellers vorzulegen; 
1. um 1 %, falls die Nutzungsdauer des/der Trafos mehr als 3.000 Stunden beträgt. In diesem Fall erfolgt die Berichtigung nicht rückwirkend, sondern sie wird zu Beginn des Kalenderjahres nach Vorlage des Ausrechnungsnachweises wirksam. Diese Ausrechnung hat der VNN zu übermitteln. 
In Anwendung der TR für den Betrieb der Stromverteilernetze wird die Messeinrichtung in unmittelbarer Nähe der Zugriffstelle angebracht, d. h. an der Primärseite des HS-Transformators.
Dies ist Pflicht für jeden neuen Hochspannungsanschluss mit einer Leistung von 250 kVA oder mehr. 
Obwohl Ihre vertragliche Leistung mindestens 250 kVA beträgt, verfügen Sie aus historischer Sicht über eine Messeinrichtung, die an der Niederspannungsseite des Leistungstransformators platziert ist. Diese Situation wird zurzeit toleriert. 
Bei Arbeiten zur Erneuerung der überalterten Anlagen oder zu ihrer Anpassung an die Vorschriften bzw. bei Arbeiten infolge einer späteren Änderung der vertraglichen Leistung muss die Messeinrichtung allerdings vom VNN auf eigene Kosten in Übereinstimmung mit dem vorgehenden Absatz gebracht werden. 






	Anschlussstelle (Energieabnahme und -einspeisung)

	Ort 
	siehe Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3



	Zugriffsstelle

	Ort 
	siehe Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3



	Messstelle

	Ort 
	siehe Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3



	Grenzen

	Eigentumsgrenzen
	siehe Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3

	Betriebsgrenzen (Netzbetrieb) 
	siehe Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3

	Wartungs-/Instandsetzungsgrenzen
	siehe Beschreibung des Anschlusses in Anhang 3





	[bookmark: _Hlk124859468]


Lokale Erzeugungseinheit (*)

	Leistung der Erzeugungseinheit
	      kVA                           kWp

	In das Netz eingespeiste Nettoleistung
	      kVA

	Energiequelle
	Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Kraft‑Wärme‑Kopplung, Speichersystem oder sonstige (bitte genauer angeben) (*)

	Art der geplanten Erzeugung
	· Dezentrale Erzeugung mit Verwertung/Vermarktung 
· Eigenverbrauch (keine Energieeinspeisung ins Netz)
·  Eigenverbrauch (Energierückspeisung erlaubt und bis max. 10 kVA Anschlussleistung nicht gemessen) (*)

	Generator (für andere als Photovoltaik)
oder Notstromaggregat  (*)
	Marke	:	     
Modell	:	     
Anzahl	:	     
Blockleistung	:	      VA
Anzahl Blöcke	:	      
Leistung je Block	:	      kVA 

	Wechselrichter (für Photovoltaikpaneele)
	Marke	:	      
Modell	:	     
Anzahl	:	     
Blockleistung	:	      VA
Stromausgleicher	:	ja/nein (*)

	Entkopplungsschutzvorrichtungen
	Marke des Relais	:	      
Modell des Relais	:	     

	Unsymmetrieschutz
	Marke des Relais	:	     
Modell des Relais	:	     

	Energierücklaufsperre in Richtung Netz (ist bei Eigenverbrauch Pflicht)
	Marke des Relais	:	      
Modell des Relais	:	     

	Funktionsweise des Notstromaggregats
	1. Entspricht der Vorschrift C10-11 in allen Punkten, wenn das Notstromaggregat die Synchronität zum Netz kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum prüft (gleichgestellt mit einer dezentralen Erzeugung)
1. Prüft sporadisch die Synchronität zum Netz unter Einhaltung der Anforderungen des in § 2.2.1 der Vorschrift C10‑11 angeführten Sonderfalls
1. Prüft nie die Synchronität zum Netz (*)


 (*) Unzutreffendes bitte streichen!
[bookmark: _Hlk211853809]
Wichtig!
· Die Erzeugungsanlage muss für Überprüfungen sowie einzelne auszuführende Tests auf Antrag des Netzbetreibers, der Behörden oder einer Prüfstelle jederzeit frei zugänglich sein. Das mit der Installation beauftragte Unternehmen und der Netznutzer haben dahingehend zusammenzuarbeiten.
· Im Falle einer effektiven oder vermuteten Funktionsstörung bei der Kopplung ans Netz kann der Netzbetreiber spezifische Kontrollen durchführen und die Erzeugungsanlage eventuell wieder vom Netz entkoppeln.
· Vor der Inbetriebnahme hat der Netznutzer bestätigt, dass er über die funktions- und sicherheitstechnischen Aspekte der Erzeugungseinheit auf dem Laufenden ist.
· Diese Erzeugungsanlage hat die Anforderungen des Dokuments C10/11 „Spezifische technische Vorschriften für den Anschluss von dezentralen Erzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Verteilernetz“, das vom Dachverband der Netzbetreiber für Strom und Gas in Belgien veröffentlicht wird und auf dessen Website www.synergrid.be einzusehen ist, jederzeit zu erfüllen.
· Im Falle einer Änderung des im Vertrag angegebenen Materials (Marke und/oder Art usw.) muss das geänderte Material vorzugsweise in den Listen des von Synergrid zugelassenen Materials aufgeführt sein und den für dessen Installation/Nutzung geltenden technischen Vorschriften entsprechen. Darüber hinaus informiert der VNN den VNB umgehend über jede Änderung seiner Anlage(n).
· Ein Antrag auf Leistungserhöhung (für die Einspeisung oder Abnahme), infolge derer die vertraglich festgelegte Leistung mehr als 10 kVA beträgt, bedarf der vorherigen Genehmigung des VNB. Darüber hinaus ist eine Detailstudie im Vorfeld Pflicht.
· Falls die technische Akte unvollständig ist oder nicht erhalten wurde, benachrichtigt der VNB den Antragsteller und die Bearbeitungsfrist wird bis zum Erhalt der vollständigen Akte ausgesetzt.



	Anhang 3
	Beschreibung des Anschlusses



	Erläuterung der Abkürzungen

	Text
	Abkürzung

	Verteilernetzbetreiber
	VNB

	Verteilernetznutzer
	VNN

	Verteilernetz des VNB
	VN

	Anschlusskabel (ein(e) oder mehrere Kabel bzw. Leitung(en))
	AK

	Zählerkasten
	ZK

	Stromzähler
	SZ

	Einrichtung des Nutzers
	EN

	Verbindungskabel
	VK

	Funktionelle Abschnitte des Verteilernetzes
	FA

	Zugriffsstelle (Abnahme- / Einspeisepunkt)
	ZSt

	Messstelle
	MS

	Anschlussstelle
	AS

	Stromwandler
	SW





	Farben des Schaltbilds


			Eigentum, Betrieb und Wartung = VNB

	

			Eigentum und Wartung = VNN, Betrieb = VNB

	

			Eigentum, Betrieb und Wartung = VNN





	Schaltbild



Dieses Schaltbild betrifft eine Standardkonfiguration. Für die Spezifikationen in Bezug auf SMART- und/oder FLEX-Konfigurationen verweisen wir auf die spezifischen Schaltbilder in der ST9, welche die C2/112 ergänzt. (*)
(*) Im Falle einer Standardkonfiguration bitte streichen.

Falls HS-Zählung (*)

ZK


Falls NS-Zählung (*)

(*) Unzutreffendes bitte streichen!
EN
MS
ZSt
AS
1
AS
1’
SZ
ZK
VN
VN
EN
Station des VNN



















	Anhang 4
	Spezifische Vorschriften des VNB




	Haftungen

	
Für die Einrichtungen, deren Eigentum und Wartung wie oben festgelegt in den Zuständigkeitsbereich des VNB fallen, werden die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie der Betrieb unter der Verantwortung von ORES, im vorliegenden Vertrag kurz VNB (Verteilernetzbetreiber) genannt, Choisissez un élément. durchgeführt.

Der VNN stellt sicher, dass der VNB jederzeit über die notwendigen dinglichen Rechte verfügt, um seine Station an der Anschlussstelle zu errichten und darüber hinaus zu warten. Der VNB haftet in keinem Fall für Schäden jeglicher Art in Verbindung mit einer falschen oder fehlerhaften Erklärung des VNN betreffend seine Rechte.





	Spezifische Klausel für eine Ladestation an einer zusätzlichen Station, die sich auf derselben Katasterparzelle befindet

	Im Falle einer Kundenstation, deren Nutzung ausschließlich für die Stromversorgung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge bestimmt ist, benachrichtigt der VNN unverzüglich den VNB, falls diese Zweckbestimmung geändert werden sollte, um einen sicheren Netzbetrieb durch den VNB zu gewährleisten.


*	Diesen Rahmen nur im Falle einer Ladestation an einer zusätzlichen Kundenstation, die sich auf derselben Katasterparzelle befindet, einfügen.


	Verhaltensregeln

	Für die geplanten Schaltungen auf Antrag des VNN ist der entsprechende Antrag mindestens 5 Werktage im Voraus zu stellen.
Bei einem erforderlichen Eingriff auf Kabeln und/oder Schutzschaltern, Trennschaltern, Zählanlagen oder Notstromversorgungen hat der VNB anhand eines Mehrfach-Verriegelungssystems die Trennschaltgeräte an den Kabelabschlusseinrichtungen und die Erdungsschalter der Kabelabschlusseinrichtung zu blockieren; VNN und VNB haben daran ihre Vorhängeschlösser anzubringen.
Dem VNN ist es ohne Aushändigung einer AMDU-Bestätigung (Attestation de Mise à Disposition Utilisateur - Bestätigung der Bereitstellung an den Nutzer) vonseiten des VNB nicht gestattet, Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten an den Eingangsschaltgeräten auszuführen.
Der VNN kann der Person, die sich um die Wartung der Geräte kümmert, eine ADT-Genehmigung (Autorisation De Travail - Arbeitsgenehmigung) ausstellen.
Jeder Verriegelungsvorgang in der Kundenstation hat in Anwesenheit des Vertreters des VNN (schaltungsberechtigte Person) zu erfolgen. 






	Schaltungen

	Als Schaltungen im Sinne des vorliegenden Vertrags gelten alle Zustandsänderungen an den Mittelspannungsgeräten, zu denen unter anderem die Schutzschalter, Schalter und Trennschalter gehören.
Die Schaltungen werden in reibungsloser Koordination zwischen dem VNB und dem VNN ausgeführt.




	[bookmark: _Hlk124859762]Sonderbestimmungen

	Im Falle einer nicht geplanten Spannungsunterbrechung an der Anschlussstelle sowie in Anwendung von Artikel I.7, Abschnitt 1 der technischen Regelung Strom kann der VNB auf Anfrage des VNN ein Aggregat von maximal 630 kVA zur Verfügung stellen. In diesem Fall sorgt der VNN dafür, dass der Anschluss des zur Verfügung gestellten Aggregats sicher vorgenommen werden kann. Diese Bestimmung darf in jedem Fall nur angewandt werden, insofern dies aufgrund der Konfiguration der Station und der Ausrüstungen möglich ist.




	Anhang 5
	Bestimmungen über den Zugang von Personen zu den Anschlusseinrichtungen




	Wichtiger Erinnerungshinweis: 
Dem Personal des VNB ist rund um die Uhr ein möglichst problemloser Zugang zur Station des VNN zu verschaffen, damit es die Arbeiten schnell und einfach ausführen kann. 
Ist die Station des VNN nicht unmittelbar ab dem Verkehrsweg zugänglich oder ist die Tür mit einem Schlosszylinder des Kunden versehen, so muss das Personal des VNB unbedingt über die erforderlichen Schlüssel und/oder Zugangscodes verfügen.
Der Zugang zu den Einrichtungen des VNN unterliegt seinen Zugangs- und Sicherheitsprozeduren, die in Anhang 6 vermerkt sind. 





	Anhang 6
	Auf dem Gelände des VNN geltende spezifische Zugangs- und Sicherheitsprozeduren




„Gegebenenfalls durch den VNN zu vervollständigen“



	Anhang 7
	Verschiedene Bestimmungen




	Vertraulichkeit

	Die Bestimmungen der TR Strom sowie Artikel 17 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 21. März 2002 über die Netzbetreiber in Sachen Vertraulichkeit finden voll und ganz Anwendung auf die Daten und Informationen, die in Ausführung der Anschlussregelung unter den Vertragspartnern ausgetauscht werden.






	Anhang 8
	Kontaktpersonen




	Verteilernetzbetreiber (VNB)

	Name
	Tel.
	Fax
	Handy
	E-mail
	Anmerkung

	Leitung für Unternehmen
	078/78 78 55
	-
	-
	-
	24/24St. Störungen
Wochentags von 8 bis 20 Uhr
Samstags von 9 bis 13 Uhr



	Verteilernetznutzer (VNN)

	Name
	Tel.
	Handy
	E-mail
	Anmerkung

	Allgemeine Kontaktperson:
	     
	     
	     @     
	     

	Betreiber der HS-Station:
	
	
	
	





	[bookmark: _Hlk211861101]Anhang Elektrizitätsdekret
	Entschädigungsverpflichtungen



Unterabschnitt I – Entschädigung aufgrund anhaltender Unterbrechung der Versorgung
Art. 25bis - § 1 - Jede nicht vorgesehene Unterbrechung der Versorgung, die über die Dauer von sechs Stunden in Folge hinausgeht und durch ein Verteilernetz oder lokalen Transport verursacht wird, führt zu einer vom Netzbetreiber, durch den die Unterbrechung oder deren Behebung verursacht wurde, zugunsten des an das Verteilernetz angeschlossenen Endkunden zu leistenden Entschädigung.
Diese Entschädigung ist nicht zu leisten, sofern die Unterbrechung der Versorgung und deren Behehung über sechs Stunden in Folge hinaus jeweils durch höhere Gewalt verursacht wurde.
§ 2 - Die in Paragraf 1 genannte Entschädigung ist von Rechts wegen fällig, ohne dass der Endkunde bei dem Netzbetreiber, an dessen Netz er angeschlossen ist, einen Antrag auf Entschädigung stellen muss.
Die Entschädigung wird auf 100 Euro für jede über sechs Stunden hinausgehende Unterbrechung festgesetzt. 
Die Anschlussverträge können einen höheren Betrag vorsehen. 
§ 3 - Der Netzbetreiber informiert den Endkunden innerhalb von dreißig Kalendertagen ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Unterbrechung endete, über die Einleitung des Entschädigungsverfahrens und fordert ihn auf, das Bankkonto mitzuteilen, auf das die Entschädigung überwiesen werden soll.
Die Entschädigung wir innerhalb von dreißig Kalendertagen ab der Mitteilung dieser Information durch den Endkunden vom Betreiber des Netzes, an das der Endkunde angeschlossen ist, auf das Bankkonto des Endkunden überwiesen. Dieser Netzbetreiber tritt dem Netzbetreiber gegenüber, der die Unterbrechung der Versorgung oder deren Behebung verursacht hat, in die Rechte des Endkunden ein. Dieser letztere Netzbetreiber leistet dem Netzbetreiber, der den Endkunden entschädigt hat, innerhalb von dreißig Kalendertagen ab der in diesem Sinn an ihn gerichteten Antragstellung Rückerstattung. 
Sofern die Unterbrechung der Versorgung und deren Behebung von zwei verschiedenen Netzbetreibern verursacht werden, sind beide gemeinschaftlich zur Zahlung von Entschädigung zu jeweils gleichem Teil verpflichtet.
§ 3bis - Sind sowohl die Unterbrechung der Versorgung als auch ihre Aufrechterhaltung für mehr als sechs aufeinander folgende Stunden auf höhere Gewalt zurückzuführen, so veröffentlicht der Netzbetreiber auf seiner Website innerhalb von dreißig Kalendertagen ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Unterbrechung endete, die Gründe, aus denen die Unterbrechung nicht entschädigt wird, und zwar auf der Grundlage von Sachinformationen, die die Nichtentschädigung rechtfertigen, und von allen ausführlichen und insbesondere durch technische Angaben, Wetterberichte, Fotos oder Protokolle belegten Berichten über die Umstände des betreffenden Vorfalls.
§ 4 - Bei Anfechtung der Dauer oder Ursache der Unterbrechung oder deren Behebung nimmt die CWaPE auf Antrag der zuerst handelnden Partei innerhalb von sechzig Kalendertagen Stellung. 
Wenn die CWaPE zu dem Ergebnis kommt, dass der Entschädigungsantrag begründet ist, der Netzbetreiber dem Endkunden die ihm geschuldete Entschädigung ohne berechtigten Grund jedoch nicht innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Erhalt des endgültigen Gutachtens zahlt, kann die CWaPE ihm eine entsprechende Zahlungsanordnung erteilen.
Unter Androhung der Unzulässigkeit wird die Beschwerde innerhalb einer Frist von einem Jahr ab der Zustellung des beanstandeten Beschlusses der CWaPE zugestellt; wurde kein Beschluss zugestellt, läuft diese einjährige Frist ab dem letzten Tag, an dem der Netzbetreiber über den Antrag auf Entschädigung befinden musste.

Unterabschnitt II – Entschädigung wegen eines verwaltungstechnischen Fehlers, wegen Anschlussverzug oder wegen eines Verzugs der zentralen Anlaufstelle
Art. 25ter - § 1 - Jede in Übertretung der Vorschriften dieses Erlasses oder seiner Durchführungsvorschriften fehlende Stromversorgung infolge eines verwaltungstechnischen Fehlers des Verteilernetzbetreibers verpflichtet diesen Verteilernetzbetreiber, dem Endkunden bis zur Wiederherstellung der Versorgung eine pauschale Tagesentschädigung in Höhe von 125 Euro zu zahlen, bis zu einer Obergrenze von 1.875 Euro. Der Verteilernetzbetreiber trägt auch die Kosten für die Wiederherstellung der Versorgung, ohne sie auf den Endkunden abwälzen zu können. 
Abgesehen von dem in Absatz 1 genannten Fall, hat jeder Endkunde auch Anspruch auf eine monatliche Pauschalentschädigung in Höhe von 100 Euro durch Betreiber des Verteilernetzes, wenn dieser einen auf Wunsch des Endkunden von einem Stromversorger eingereichten Antrag auf Versorgerwechsel nicht korrekt bearbeitet hat, und der Vertrag mit dem neuen Versorger zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Zeitpunkt nicht wirksam in Kraft treten kann. 
[bookmark: _Hlk211358993]§ 2 - Der Endkunde richtet seinen Entschädigungsantrag per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, an den Verteilernetzbetreiber, an dessen Netz er angeschlossen ist, und zwar innerhalb von sechzig Kalendertagen ab dem Ausbleiben der Versorgung oder ab Kenntnisnahme des Fehlers bei dem Versorgerwechsel durch den Endkunden. Der Endkunde macht darin die für die Bearbeitung seines Antrags wesentlichen Angaben. Um dem betroffenen Endkunden die Beantragung zu erleichtern, stellt der Verteilernetzbetreiber den Endkunden ein von der CWaPE genehmigtes Entschädigungsantragsformular zur Verfügung. Dieses Formular kann insbesondere auf der Internetseite des Verteilernetzbetreibers abgerufen werden. 
Der Verteilernetzbetreiber entschädigt den Endkunden innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang des Entschädigungsantrags. 
Ist der Verteilernetzbetreiber der Auffassung, dass die fehlende Versorgung oder der Fehler bei dem Verfahren des Versorgerwechsels auf einen Fehler eines Versorgers zurückzuführen ist, so teilt er dem Endkunden dies innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang des Entschädigungsantrags mit und sendet den Antrag innerhalb der gleichen Frist an diesen Versorger. 
Der Stromversorger ist zur Bearbeitung des Entschädigungsantrags und gegebenenfalls zur Zahlung der Entschädigung innerhalb der gleichen Fristen, die für den Verteilernetzbetreiber gelten, verpflichtet.
§ 3 - Ergeht innerhalb der gesetzten Fristen keine Antwort seitens des Verteilernetzbetreibers oder des Versorgers oder wird die Entschädigung verweigert, so kann der Endkunde die in Artikel 48 vorgesehene regionale Schiedsstelle mit dem Antrag befassen. Unter Androhung der Unzulässigkeit wird diese Beschwerde spätestens binnen drei Monaten ab der Zustellung de beanstandeten Beschlusses zugestellt; wurde kein Beschluss zugestellt, ist die Beschwerde ab dem letzten Tag, an dem der Verteilernetzbetrieber, oder ggf. der Stromversorger, über den Antrag auf Entschädigung befinden musste, einzureichen. 
Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller binnen der in Absatz 1 genannten Frist den schriftlichen Nachweis erbringt, dass er zuvor erfolglos versucht hat, die Zahlung der Entschädigung direkt bei dem Verteilernetzbetreiber und dem Versorger durchzusetzen. 
Der regionale Vermittlungsdienst bearbeitet den Antrag. Er kann bei dem Antragsteller, dem Netzbetreiber oder dem Stromversorger schriftlich die Mitteilung zusätzlicher Auskünfte beantragen. Der regionale Vermittlungsdienst legt die Frist fest, binnen derer die Informationen zu vermitteln sind; ist dies nicht der Fall, beträgt die Frist 15 Kalendertage ab dem Eingang des Antrags. Ist er der Auffassung, dass der Antrag auf Entschädigung begründet ist, so arbeitet er innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Eingang der Akte oder der zusätzlichen Auskünfte einen Vorschlag für ein Gutachten in diesem Sinne aus, den er dem Netzbetreiber per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, zustellt. Dieser verfügt über eine Frist von fünfzehn Kalendertagen ab Eingang der Zustellung, um seine Einwände vorzubringen und per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, an die regionale Schiedsstelle zu richten. Stellt sie fest, dass die fehlende Versorgung oder der Fehler bei dem Verfahren des Versorgerwechsels auf einen Fehler eines Versorgers zurückzuführen ist, so sendet sie den Vorschlag für ihre Stellungnahme gemäß Artikel 31a, § 2, Absatz 1 an diesen Versorger. Sie setzt den Endkunden davon in Kenntnis. 
Die endgültige Stellungnahme der regionalen Schiedsstelle wird dem Verteilernetzbetreiber, dem Endkunden und den betroffenen Stromversorgern innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang der Einwände des Netzbetreibers oder des Stromversorgers per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, zugestellt. 
Gehen keine Einwände seitens des Verteilernetzbetreibers oder des Versorgers innerhalb von 50 Kalendertagen ab der Zustellung des Vorschlags für die Stellungnahme laut vorhergehendem Absatz ein, wird die endgütige Stellungnahme der regionalen Schiedsstelle unverzüglich dem Verteilernetzbetreiber, dem Endkunden und dem betroffenen Versorger zugestellt. Soweit möglich, ist in dieser Stellungnahme angegeben, ob der Verteilernetzbetreiber oder der Versorger für die fehlende Stromversorgung verantwortlich ist. 
Sofern die von der regionalen Schiedsstelle als verantwortlich bezeichnete Person dem Endkunden die ihm geschuldete Entschädigung ohne berechtigten Grund nicht innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Erhalt der endgültigen Stellungnahme zahlt, kann die CWaPE ihr eine entsprechende Zahlungsanordnung erteilen. 
Art. 25quater - § 1 - Jede natürliche oder juristische Person, die einen Anschluss beantragt hat, hat Anspruch auf eine pauschale Tagesentschädigung durch den Netzbetreiber, wenn dieser den effektiven Anschluss, einschließlich der Änderung des bestehenden Anschlusses, nicht innerhalb der folgenden Fristen ausgeführt hat: 
1° Bei Anschlüssen in Niederspannung für eine Vertragsleistung von bis zu 56 kVA: innerhalb einer Frist von dreißig Kalendertagen, die, wenn kein gegenteiliger Antrag des Anschlussantragstellers vom Netzbetreiber angenommen wurde, ab dem Eingangsdatum der Zahlung des Betrags des Anschlussangebots des Verteilernetzbetreibers läuft. Die Frist wird in der Zeit zwischen dem Antrag und dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung und Zulassungen ausgesetzt. Wenn eine Verstärkung oder ein Ausbau des Netzes vor den Anschlussarbeiten unerlässlich ist, verlängert sich die Frist auf sechzig Kalendertage.
2° Bei anderen Anschlüssen in Niederspannung: Unter Übernahme der technischen und finanziellen Voraussetzungen des Anschlusses innerhalb der in dem Schreiben des Netzbetreibers an den Kunden genannten Frist, die, wenn nichts anderes vereinbart wurde, ab dem Eingangsdatum der Zahlung des Betrags des Anschlussangebots des Verteilernetzbetreibers läuft. Die Frist wird in der Zeit zwischen dem Antrag und dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung und Zulassungen ausgesetzt.
3° Bei Anschlüssen in Hochspannung: Innerhalb der im Anschlussvertrag genannten, Frist die, sofern der Netzbetreiber keinem gegenteiligen Ersuchen des Antragstellers auf einen Anschluss zustimmt, ab dem Eingangsdatum der Zahlung des Betrags des Anschlussangebots des Netzbetreibers läuft. Die Frist wird in der Zeit zwischen dem Antrag und dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung und Zulassungen ausgesetzt. 
Die Tagesentschädigung beträgt bei den Antragstellern für einen Anschluss in Niederspannung für eine Vertragsleistung von bis zu 56 kVA 25 Euro, 50 Euro bei den übrigen Antragstellern für einen Anschluss in Niederspannung und 100 Euro bei den Antragstellern für einen Anschluss in Hochspannung.
In folgenden Fällen ist keine Entschädigung zu zahlen:
1° wenn die Nichteinhaltung der oben genannt Fristen auf die Nichtdurchführung durch die Person, die den Anschluss beantragt, der zu ihren Lasten fallenden Arbeiten zurückzuführen ist; 
2° wenn die Person, die den Anschluss beantragt, die Verpflichtungen, die vor der Durchführung des Anschlusses zu erfüllen waren, nicht beachtet hat.
Die in diesem Absatz genannten Fristen können im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Netzbetreiber und jeder natürlichen oder juristischen Person, die einen Anschluss beantragt hat, verlängert werden.
§ 2 - Die natürliche oder juristische Person, die einen Anschluss beantragt hat, richtet den Entschädigungsantrag per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, innerhalb einer Frist von sechzig Kalendertagen nach dem effektiven Anschluss an den Betreiber des Verteilernetzes, an das er angeschlossen ist. 
Der Endkunde macht darin die für die Bearbeitung seines Antrags wesentlichen Angaben. Um dem betroffenen Endkunden die Beantragung zu erleichtern, stellt der Verteilernetzbetreiber den Endkunden ein von der CWaPE genehmigtes Entschädigungsantragsformular zur Verfügung. Dieses Formular kann insbesondere auf der Internetseite des Netzbetreibers abgerufen werden. 
Der Netzbetreiber entschädigt den Endkunden innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang des Entschädigungsantrags. 
§ 3 - Ergeht innerhalb der gesetzten Frist keine Antwort seitens des Netzbetreibers oder wird die Entschädigung verweigert, so kann die Person, die einen Anschluss beantragt hat, den in Artikel 48 genannten regionalen Vermittlungsdienst mit dem Antrag befassen. Unter Androhung der Unzulässigkeit wird diese Beschwerde höchstens binnen drei Monaten ab der Zustellung des beanstandeten Beschlusses eingereicht; wurde kein Beschluss zugestellt, läuft diese Frist ab dem letzten Tag, an dem der Verteilernetzbetreiber über den Antrag auf Entschädigung befinden musste. 
Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller den schriftlichen Nachweis erbringt, dass er zuvor erfolglos versucht hat, die Zahlung der Entschädigung direkt bei dem Netzbetreiber durchzusetzen. 
Der regionale Vermittlungsdienst bearbeitet den Antrag. Er kann bei dem Antragsteller, dem Verteilernetzbetreiber schriftlich die Mitteilung zusätzlicher Auskünfte beantragen. Der regionale Vermittlungsdienst legt die Frist fest, binnen deren die Informationen zu übermitteln sind; ist dies nicht der Fall, beträgt die Frist fünfzehn Kalendertage ab dem Eingang des Antrags. Ist er der Auffassung, dass der Antrag auf Entschädigung begründet ist, so arbeitet er innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Eingang der Akte oder der zusätzlichen Auskünfte einen Vorschlag für ein Gutachten in diesem Sinne aus, den er dem Verteilernetzbetreiber per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, zustellt. Der Verteilernetzbetreiber verfügt über fünfzehn Kalendertage ab dem Eingang der Zustellung, um seine Einwände vorzubringen. Er übermittelt sie dem regionalen Vermittlungsdienst per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat. 
Das endgültige Gutachten des regionalen Vermittlungsdienstes wird dem Netzbetreiber und dem Antragsteller innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang der Einwände des Netzbetreibers per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt, zugestellt. Liegen innerhalb von 50 Kalendertagen ab der Zustellung des im vorhergehenden Absatz genannten Gutachtensvorschlags keine Einwände des Netzbetreibers vor, wird das endgültige Gutachten des regionalen Vermittlungsdienstes unverzüglich per Einschreiben oder jegliches Mittel, das von der Regierung für zulässig erklärt wird, dem Netzbetreiber und dem Antragsteller zugestellt. 
Wenn das endgültige Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass der Netzbetreiber den Antragsteller zu entschädigen hat, der Betreiber dem Antragsteller die ihm geschuldete Entschädigung ohne berechtigten Grund jedoch nicht innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Erhalt der endgültigen Stellungnahme zahlt, kann die CWaPE ihm eine entsprechende Zahlungsanordnung erteilen. 
§ 4 - Im Notfall kann die Person, die den Anschluss beantragt hat, bei der CWaPE den Erlass einer Anordnung auf Ausführung der Studie und des effektiven Anschlusses durch den Netzbetreiber innerhalb einer von ihr gesetzten Frist beantragen. Hält sich der Netzbetreiber nicht an diese neue Frist, wird in Anwendung der Artikel 53 ff ein Ordnungsgeld gegen den Netzbetreiber verhängt.


Art. 25quater/1 - § 1. Jeder Stromerzeuger, der eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung unter oder gleich 10 kVA besitzt, die an das Niederspannungsverteilernetz angeschlossen ist, und der ein Formular zur Beantragung der Inbetriebsetzung dieser Anlage eingereicht hat, hat Anspruch auf eine Tagespauschalentschädigung von zehn Euro je Verzugstag, die zu Lasten des Verteilernetzbetreibers fällt, wenn dieser die Akte in der Datenbank der Verwaltung nicht eingetragen hat, seine Zustimmung zur Inbetriebsetzung der Anlage nicht zugestellt hat, und ggf. binnen 45 Kalendertagen ab dem Eingang des vollständigen Formulars dem Stromerzeuger den Anspruch auf die Ausgleichszahlung nicht gewährt hat. Der Betrag der Pauschalentschädigung wird jährlich an den Verbraucherpreisindex angepasst, dies durch Multiplikation mit dem Verbraucherpreisindex für den Monat Dezember des Jahres n-1 und durch Teilung durch den Verbraucherpreisindex für den Monat Dezember 2017.
Es wird keine Entschädigung geschuldet, wenn der Erzeuger die Verpflichtungen, die vor der Inbetriebnahme der Anlage zu erfüllen sind, nicht eingehalten hat, oder wenn der Antrag unzulässig ist. 
§ 2 - Der Stromerzeuger richtet seinen Entschädigungsantrag innerhalb einer Frist von dreißig Kalendertagen ab Überschreitung der in § 1 angegebenen Frist per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, an den Betreiber des Verteilernetzes, an das er angeschlossen ist. Der Stromerzeuger trägt in diesem Formular die für die Bearbeitung seines Antrags wesentlichen Angaben ein. Um dem betroffenen Erzeuger die Beantragung zu erleichtern, stellt der Verteilernetzbetreiber den Stromerzeugern ein von der CWaPE genehmigtes Entschädigungsantragsformular zur Verfügung. Dieses Formular kann insbesondere auf der Internetseite des Verteilernetzbetreibers abgerufen werden. 
Der Verteilernetzbetreiber entschädigt den Erzeuger innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang des Entschädigungsantrags. 
§ 3 - Ergeht innerhalb der gesetzten Frist keine Antwort seitens des Verteilernetzbetreibers oder wird die Entschädigung verweigert, so kann der Erzeuger den in Artikel 48 genannten regionalen Vermittlungsdienst mit dem Antrag befassen. Unter Androhung der Unzulässigkeit wird diese Beschwerde höchstens binnen drei Monaten ab der Zustellung des beanstandeten Beschlusses eingereicht; wurde kein Beschluss zugestellt, läuft diese Frist ab dem letzten Tag, an dem der Verteilernetzbetreiber über den Antrag auf Entschädigung befinden musste. 
Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller binnen der in Absatz 1 genannten Frist den schriftlichen Nachweis erbringt, dass er zuvor erfolglos versucht hat, die Zahlung der Entschädigung direkt bei dem Verteilernetzbetreiber durchzusetzen. 
Der regionale Vermittlungsdienst bearbeitet den Antrag. Er kann bei dem Antragsteller oder dem Verteilernetzbetreiber schriftlich die Mitteilung zusätzlicher Auskünfte beantragen. Der regionale Vermittlungsdienst legt die Frist fest, binnen deren die Informationen zu vermitteln sind; ist dies nicht der Fall, beträgt die Frist 15 Kalendertage ab dem Eingang des Antrags. Ist er der Auffassung, dass der Antrag auf Entschädigung begründet ist, so arbeitet er innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Eingang der Akte oder der zusätzlichen Auskünfte einen Vorschlag für ein Gutachten in diesem Sinne aus, den er dem Verteilernetzbetreiber per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, zustellt. Der Netzbetreiber verfügt über fünfzehn Kalendertage ab dem Eingang der Zustellung, um seine Einwände vorzubringen. Er übermittelt sie dem regionalen Vermittlungsdienst per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat. 
Das endgültige Gutachten des regionalen Vermittlungsdienstes wird dem Verteilernetzbetreiber und dem Erzeuger innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Eingang der Einwände des Verteilernetzbetreibers per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, zugestellt. Liegen innerhalb von 50 Kalendertagen ab der Zustellung des im vorhergehenden Absatz genannten Gutachtensvorschlags keine Einwände des Verteilernetzbetreibers vor, wird das endgültige Gutachten des regionalen Vermittlungsdienstes unverzüglich per Einschreiben oder jegliches Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, dem Verteilernetzbetreiber und dem Stromerzeuger zugestellt. 
Wenn das endgültige Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass der Verteilernetzbetreiber den Erzeuger zu entschädigen hat, der Verteilernetzbetreiber dem Erzeuger die ihm geschuldete Entschädigung ohne berechtigten Grund jedoch nicht innerhalb von dreißig Kalendertagen ab Erhalt des endgültigen Gutachtens zahlt, kann die CWaPE ihm eine entsprechende Zahlungsanordnung erteilen.″
Unterabschnitt III – Entschädigung für durch Unterbrechung, Nichtkonformität oder Unregelmäßigkeit der Versorgung verursachte Schäden 
Art. 25quinquies - Unbeschadet für den Endkunden vorteilhafterer vertraglicher Bestimmungen, hat der haftende Betreiber des Verteilernetzes oder des lokalen Transports den an das Verteilernetz angeschlossenen Endkunden für jeden direkten Personen- oder Sachschaden nach den in diesem Unterabschnitt vorgesehenen Bedingungen zu entschädigen, der diesem durch Unterbrechung, durch Nichtkonformität oder Unregelmäßigkeit der Stromversorgung entsteht. 
Bei höherer Gewalt greift die Entschädigungsverpflichtung nicht. Sie findet ebenfalls keine Anwendung, sofern die den Schaden verursachende Unterbrechung vorgesehen war oder auf einen verwaltungstechnischen Fehler zurückzuführen ist. 
Direkter Personenschaden wird in vollem Umfang entschädigt. 
Die Entschädigung des direkten Sachschadens ist auf 2.000.000 Euro je Schadensfall für alle Schadensfälle begrenzt. Übersteigt die Gesamtsumme der Entschädigungen dieses Limit, wird die Entschädigung für jeden Endkunden auf diesen Betrag reduziert. 
Bei der Entschädigung des direkten Sachschadens greift ebenfalls eine Selbstbeteiligung von 100 Euro je Schadensfall. 
Bei grober Fahrlässigkeit seitens des Netzbetreibers greift die Anwendung des Limits für Entschädigungen und individuelle Franchisen nicht. 
Art. 25sexies - § 1 - Der von einem wie in vorhergehendem Artikel definierten Schadensfall betroffene Endkunde meldet den Schaden dem Betreiber des Verteilernetzes, an das er angeschlossen ist, spätestens neunzig Kalendertage ab Eintreten des Schadensfalls oder mindestens ab dessen Kenntnisnahme, wenn der Endkunde nach dessen Eintreten von diesem Kenntnis erlangt, per Einschreiben oder jedes Mittel, das die Regierung für zulässig erklärt hat, wobei die Meldung des Schadensfalls nicht später als sechs Monate nach dessen Eintreten erfolgen kann. Um dem betroffenen Kunden die Beantragung zu erleichtern, stellt der Verteilernetzbetreiber den Endkunden ein von der CWaPE genehmigtes Entschädigungsantragsformular zur Verfügung. Dieses Formular kann insbesondere auf der Internetseite des Netzbetreibers abgerufen werden. 
Unterabschnitt III/1 – Entschädigung bei Begrenzung der Einspeisung im Niederspannungsbereich
Art. 25sexies/1 - Auf Vorschlag der CWaPE, der mit den Netzbetreibern und den betroffenen Akteuren abgestimmt wurde, kann die Regierung eine Entschädigungsregelung für die Einspeisebegrenzungen von Anlagen zur Erzeugung von Grünstrom, die an die Niederspannung angeschlossen sind, einführen. Diese Entschädigungsregelung kann Abweichungen für kurzfristige Einspeisebegrenzungen vorsehen.
Art. 25septies - § 1 - Die Bestimmungen der Unterabschnitte 1 bis III/1 bringen die Anwendung sonstiger rechtlicher Bestimmungen, die die Haftbarkeit des Netzbetreibers in Frage stellen können, nicht zum Scheitern. Die verbundene Anwendung verschiedener Haftungsregelungen kann jedoch in keinem Fall zu einer Entschädigung des Endkunden führen, die über die vollständige Wiedergutmachung des entstandenen Schadens hinausgeht. 
§ 2 - Die Netzbetreiber bilden alle Formen von finanziellen Sicherheiten, die es ihnen erlauben, die in Artikel 25bis bis 25quinquies genannten Entschädigungen zu gewährleisten.
Vor dem 31. März jedes Jahres legen die Netzbetreiber der CWaPE den Nachweis über die Existenz einer solchen finanziellen Sicherheit vor. 
§ 3 - Die in Artikel 25bis bis 25quinquies festgelegten Beträge werden jährlich von Rechts wegen an den Verbraucherpreisindex angepasst, dies durch Multiplikation mit dem Verbraucherpreisindex für den Monat Juni des Jahres n-1 und durch Teilung durch den Verbraucherpreisindex für den Monat Juni des Jahres 2008.
§ 4 - Die Artikel 25bis bis 25septies werden in den Anschlussregelungen und -verträgen für die an das Verteilernetz angeschlossenen Endkunden vollständig wiedergegeben. 
§ 5 - Vor dem 31. März jedes Jahres erstatten die Netzbetreiber der CWaPE Bericht, dies mit Angabe der Anzahl der Entschädigungsanträge auf der Grundlage der Artikel 25bis bis 25sexies/1, die im Verlauf des vorangegangenen Jahres eingegangen sind, sowie ihres Ausgangs. 
Die CWaPE erstellt zu diesem Zeck einen Musterbericht. 
Hinsichtlich des Betreibers des Verteilernetzes wird der in Absatz 1 genannte Bericht jedem Gemeinderat der Gemeinden erstattet, auf deren Gebiet der Netzbetreiber tätig ist. 
[bookmark: _Hlk211861120]Der Vorstand des Netzbetreibers setzt mindestens einmal jährlich die Erörterung eines in Bezug auf die Anzahl der Entschädigungsanträge auf der Grundlage der Artikel 25bis bis 25sexies/1 aktualisierten Berichts auf die Tagesordnung seiner Sitzung sowie die Erörterung deren Ausgangs. 
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